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§ 139 WKG Schiedsgerichtsbarkeit
 WKG - Wirtschaftskammergesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

1. (1)Jede Landeskammer kann durch Beschluss des Erweiterten Präsidiums eine Schiedsinstitution zur

Administration von nationalen Schiedsverfahren errichten, bei denen alle Vertragsparteien, welche deren

Zuständigkeit vereinbart haben, zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung ihren Sitz oder

gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hatten.

2. (2)Die Bundeskammer kann durch Beschluss des Erweiterten Präsidiums eine Ständige Internationale

Schiedsinstitution zur Administration von nationalen und internationalen Schiedsverfahren oder anderen

Alternativen Streitbeilegungsmethoden errichten, ungeachtet dessen, ob alle Vertragsparteien, welche deren

Zuständigkeit vereinbart haben, zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung ihren Sitz oder

gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hatten.

3. (3)Das Erweiterte Präsidium der Bundeskammer hat für die Schiedsinstitutionen gemäß Abs. 1 und Abs. 2

Verfahrensordnungen zu erlassen.

4. (4)Die Organe der Schiedsinstitutionen gemäß Abs. 1 und 2 sind bei der Ausübung ihrer Funktion unabhängig

und an keine Weisungen gebunden.
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